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Traktandum 9 

 

 

9.1  Gleichstellung aller Vollmitglieder 

 

Liebe Mitglieder 

 

Jedes Jahr, beim Einzahlen des Jahresbeitrages stört es mich, dass ich als Einzelperson, nicht 

angrenzend wohnend, mehr bezahlen muss als Ehepaare oder angrenzend wohnende Golf-

Vollmitglieder. Ich sehe den Sinn dahinter in der heutigen Zeit nicht ein.  

 

Der administrative Aufwand für eine Person ist nach meiner Meinung der gleiche wie für Ehepaare, 

eine Tee-Time entspricht einer Tee-Time, ungeachtet des Familienstatus.  

(Wir leben in einer sich wandelnden Zeit, wo das Verheiratet sein nicht mehr seinen ursprünglichen 

Stellenwert besitzt). Die Platzansprüche eines Spielers sowie das Benützen des Platzes beim Spielen, 

der Caddy Halle und den Garderoben sind bei allen Personen gleich.  

Buchungen nehme ich selbst vor und wenn einmal eine Umbuchung per Telefon nötig ist, muss das 

Sekretariat ja nur einen Namen neu einbuchen, nicht zwei. 

 

Nach verschiedenen Gesprächen mit Betroffenen entschied ich mich, für die GV 2021 erneut einen 

Antrag zur Änderung dieser ungerechtfertigten Mehrzahlung zu stellen.  

 

Mein Antrag für die GV 2021 lautet wie folgt: 

 

Ich beantrage die Gleichstellung aller Vollmitglieder, ungeachtet ihres persönlichen Familienstatus.  

Paare, angrenzend wohnend oder nicht, verheiratet oder nicht, sollen den gleichen Jahresbeitrag 

bezahlen müssen. 

Meine Forderung diesbezüglich wirkt der Diskriminierung von Einzelmitgliedern entgegen. 

 

Bei der Berechnung des neuen Mitgliederbeitrages 2022 vertraue ich auf die Arbeit des Vorstands. 

Den Vorteil sehe ich darin, dass der Einzelbeitrag für nicht verheiratete Mitglieder leicht gesenkt und 

der für Ehepaare leicht erhöht werden könnte.  

Ich danke für eure Kenntnisnahme und die Übernahme meines Antrags in die Unterlagen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Ursula Stalder 

 

 

 

Antrag an die Mitgliederversammlung 

 

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Antrag abzulehnen. 

Die gesamte Mitgliederstruktur soll im Zuge einer Satzungsüberarbeitung angepasst werden. 

 

 
 
 


